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1. Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf - Flurbereinigungsbehörde                                        
 Vereinfachte Flurbereinigung  Rees-Löwenberg –Teilgebiet B Az.: 33 - 16 99 9  
 Einladung zur Teilnehmerversammlung mit Vorstandswahl 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
-Dezernat 33- 

Mönchengladbach, 01.10.2018 
Dienstgebäude 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36 – 40 
Tel.: 0211/475-9803 
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FAX: 0211/475-9791 
E-Mail: dezernat33@brd.nrw.de 

 
Vereinfachte Flurbereinigung 
Rees-Löwenberg –Teilgebiet B 
Az.: 33 - 16 99 9 
 

Einladung zur Teilnehmerversammlung mit Vorstandswahl 
 
Für Teile der Städte Rees und Emmerich am Rhein, Kreis Kleve, Regierungsbezirk 
Düsseldorf, wurde durch Beschluss der Bezirksregierung Düsseldorf, 
Flurbereinigungsbehörde, vom 26.11.1999 die Flurbereinigung Rees-Löwenberg –Teilgebiet B 
angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt.  

Der sechsköpfige Vorstand inkl. Stellvertreter wurde am 17.03.2000 gewählt, ist jedoch, durch 
das zwischenzeitliche Ausscheiden mehrerer Mitglieder derzeit kaum noch beschlussfähig.  
Mit Vorstandsbeschluss vom 21.09.2018 hat der Vorstand die Flurbereinigungsbehörde mit 
der Ladung zur Teilnehmerversammlung zwecks Vorstandswahl beauftragt.  

Die Wahl zwei neuer Vorstandsmitglieder und drei Stellvertreter für den Vorstand der 
Teilnehmergemeinschaft Rees-Löwenberg –Teilgebiet B findet im Rahmen einer 
Teilnehmerversammlung gemäß § 22 Abs. 1 (FlurbG) statt,  

am 16.11.2018 um 15.00 Uhr im Bürgerhaus Rees-Bienen, 

Grietherbuscher Str. 2, 46459 Rees. 

Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 
zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. Die Mitglieder des Vorstandes werden 
von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder deren Bevollmächtigten gewählt. Jeder 
Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat nur eine Stimme, gleichgültig wie viele Besitzstände er 
vertritt. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind diejenigen, die 
die meisten Stimmen erhalten.  

Die Teilnahme an diesem Termin ist jedem Eigentümer oder Erbbauberechtigten freigestellt. 
Durch die Teilnahme am Termin oder durch Vertreterbestellung entstehende Kosten können 

nicht erstattet werden. 

Bevollmächtigte müssen sich durch schriftliche 
Vollmacht im Termin ausweisen. 
Vollmachtsvordrucke werden auf Anforderung 
zugesandt. 

Weitere Informationen zum 
Flurbereinigungsverfahren finden Sie auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf 
unter www.bezreg-duesseldorf.nrw.de im 
Bereich „Planen und Bauen/Bodenordnung und 
Flächenmanagement“. 

Im Auftrag 
 
gez. Ralph Merten 
 
 

 
 
 

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/
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2. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Soufiane Bougarfa      
             

 

Der Bußgeldbescheid vom 03.01.2018  Aktenzeichen:  091510430 

 

An 

Frau 

Soufiane Bougarfa 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Paardebloemstraat 36 

6841 BW Arnhem 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  17.09.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 

  

 

 

3. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Angelique de Ruiter                   

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 01.03.2017  Aktenzeichen:  092044572 

 

An 

Frau 

Angelique de Ruiter 
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letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Walhof 13 

6915 AV Lobith 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  17.09.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 

 

 

 

4. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Renate Jongh                

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 16.10.2017  Aktenzeichen:  092112217 

 

An 

Frau 

Renate Jongh 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

De Bongerd 11 

7041 GK ´s-Heerenberg 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  17.09.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 

 

 

 

5. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Lukasz Kapic                   

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 09.05.2018  Aktenzeichen:  092134474 

 

An 

Herrn 

Lukasz Kapic 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Radosna 8/8 

53-336 Wroclaw 

Polen 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
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Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  17.09.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 

 

 

 

6. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Michal Tadeusz Szelag                  

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 29.01.2018  Aktenzeichen:  092140695 

 

An 

Herrn 

Michal Tadeusz Szelag 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Na Piaskach 2 Nr. 5 

41-800 Zabrze 

Polen 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  17.09.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 
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7. Öffentliche Zustellung von Bußgeldbescheiden gemäß § 10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Szymon Suchowierski                    

 

 
 
Der Bußgeldbescheid vom                       Aktenzeichen:                 
03.05.2017                                                   092053628 
26.04.2017            091503131 
10.05.2017             092059413 
 
An 
Herrn 
Szymon Suchowierski 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Ceramiczna 38 25 
22-100 Chelm 
Polen 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Die Bußgeldbescheide können bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 
Emmerich am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises 
(Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den  17.09.2018 
Im Auftrag 
 
gez. Schlitt 
Leiterin Fachbereich 6   


